
digen Felswänden. Am Ende der Schlucht, des 
„Siq“, erscheint plötzlich das Schatzhaus des 
Pharao in Ihrem Blickfeld: Die in den roten Fels 
gehauene Fassade ist das eindrucksvollste Mo-
nument der legendären, jahrtausendealten Stadt 
Petra, die zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. 
Lassen Sie sich beim Gang durch das weitläufige 
Gelände verzaubern! Zum Abendessen werden 
Sie heute zu einem Kochkurs erwartet, wo Sie 
unter fachkundiger Anleitung Ihr Abendessen mit 
orientalischen Speisen selbst zubereiten.
Übernachtung im 5*****Hyatt Zaman Resort Petra.

6. Tag - Donnerstag, 31.10.2019
Durch die Arava Senke fahren Sie heute zum To-
ten Meer. Dort erwartet Sie Ihr wunderschönes 
5*****Hotel, das über einen erstklassigen Well-
nessbereich verfügt. Gönnen Sie sich einen ent-
spannten Abend im Hotel und lassen Sie es sich 
gut gehen.

7. Tag - Freitag, 01.11.2019
Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfü-
gung, zum Beispiel für Wellness am Toten Meer. 
400m unter dem Meeresspiegel gelegen, bildet 
es den tiefsten Punkt der Erde. Der hohe Salz-
gehalt macht das Tote Meer zur natürlichen 
Quelle für Gesundheit und Schönheit und lässt 
Sie beim Baden stets an der Oberfläche treiben. 
Nach zwei Tagen voller Erholung für Körper und 
Geist lassen Sie sich beim Abend essen in Ihrem 
5*****Hotel auch kulinarisch verwöhnen. 

8. Tag - Samstag, 02.11.2019
Der Abschied von Jordanien, seinen faszinieren-
den Kulturschätzen und den gastfreundlichen 
Menschen fällt schwer. Transfer zum Flughafen 
Amman und Rückflug nach München.

Einreisebestimmungen
Deutsche Staatsangehörige benötigen zur Einreise 
nach Jordanien ein Visum. Zum Zeitpunkt der Einreise 
nach Jordanien muss der Pass noch eine Mindestgül-
tigkeit von 6 Monaten haben. Das Visum wird von uns 
als Gruppenvisum bei der Einreise am Flughafen für 
Sie beantragt. Es gibt derzeit keine Impfvorschriften 
für Jordanien

1. Tag - Samstag, 26.10.2019
Sie fliegen mit Royal Jordanian von München in 
die jordanische Hauptstadt Amman. Transfer zu 
Ihrem 4****Hotel in Amman. 

2. Tag - Sonntag, 27.10.2019
Bei einer Stadtrundfahrt stellt sich Ihnen Amman 
als moderne und aufstrebende Metropole vor. Sie 
fahren auf den Zitadellenhügel. Hier besuchen 
Sie das Archäologische Museum, das Funde 
aus allen Epochen der jordanischen Geschichte 
birgt. Außerdem genießen Sie den Blick über die 
Stadt und sehen das beeindruckend gut erhalte-
ne Amphitheater. Am Nachmittag fahren Sie nach 
Jerash, das als „Pompeji des Ostens“ bezeich-
net wird und als eines der am besten erhaltenen 
Beispiele einer römischen Garnisonsstadt gilt. 
Forum mit Kolonnadenstraße, Theater, Triumph-
bogen, Tetrapylon – überall finden Sie Zeugnisse 
römischer Baukunst. Bestaunen Sie die gewalti-
gen Tempel, die man den Göttern Zeus und Arte-
mis gewidmet hat. 

3. Tag - Montag, 28.10.2019
Sie verlassen heute Amman und fahren zum ge-
schichtsträchtigen Berg Nebo. Von hier können 
Sie, wie einst Moses, ins Gelobte Land spähen. 
Weiterfahrt nach Madaba. In der griechisch-or-
thodoxen Georgskirche bewundern Sie das 
Madaba Mosaik. In prächtigen Farben und mit 
über 2 Millionen Mosaiksteinchen ist hier das 
Heilige Land detailgetreu dargestellt. Anschlie-
ßend fahren Sie die historische Königsstraße 
entlang, die sich in Serpentinen durch das Wadi 
Mujib, den „Grand Canyon“ Jordaniens, win-
det. In Kerak unternehmen Sie einen Streifzug 
durch die gut erhaltene Kreuzritterburg, die vom 
Ruhm und Glanz der Kreuzfahrer zeugt, bevor 
Sie den Weg nach Aqaba fortsetzen. Ankunft am 
Abend und Zimmerbezug in Ihrem 5*****Intercon-
tinental Hotel in Aqaba am Roten Meer. 

4. Tag - Dienstag, 29.10.2019
Am Morgen starten Sie zu einer Jeeptour durch 
das Wadi Rum (UNESCO Welterbe). Die Kraft der 
Natur hat durch Erosion bizarre Formen in den 
weichen Sandstein geschliffen. Schmale Felsna-
deln, spektakuläre Felsbrücken und leuchtend 
rote Granitberge ragen aus dem Wüstensand 
und verleihen dem sogenannten „Tal des Mon-
des“ ein unverwechselbares Aussehen. In dieser 
märchenhaft anmutenden Kulisse wurde der Film 
„Lawrence von Arabien“ gedreht. Nach dem Pick-
nick-Lunch im Wadi Rum fahren Sie zurück in Ihr 
Hotel am Roten Meer und können den Abend ent-
spannt ausklingen lassen.

5. Tag - Mittwoch, 30.10.2019
Heute tauchen Sie ein in die untergegangene 
Kultur des Nabatäerreiches. Allein die Lage der 
Felsenstadt Petra, tief in einer engen Wüsten-
schlucht, übt eine ungeheure Faszination aus. Sie 
schlängeln sich vorbei an engen und steilwan-

Rundreise Jordanien
Kulturland zwischen Jordan und Rotem Meer

Jordanien steckt voller Geheimnisse, die es zu entdecken lohnt! Wer hat nicht schon von 
PETRA gehört, der sagenumwobenen roten Felsenstadt der Nabatäer? Oder von der 
Felswüste Wadi Rum, Drehort des Films ‚Lawrence von Arabien‘? Oder von der lebendigen 
Hauptstadt Amman und von Jerash, dem ‚Pompeji des Ostens‘? Entdecken Sie mit uns diese 
einzigartigen Orte, die Jordanien so faszinierend machen!

Reisetermin:  26. Oktober bis 02. November 2019
Reiseleitung:  Prof. Dr. Dr. Matthias Augustin

Reisetermin: 26.10. bis 02.11.2019
Reiseleitung: Prof. Dr. Dr. M. Augustin

Leistungen
•  Linienflüge mit Royal Jordanian München –
   Amman – München inkl. Steuern und 
   Gebühren (Stand 12/18: € 396,-)
•  7x Übernachtung/Frühstücksbuffet in 

folgenden o. gleichwertigen Hotels:
   2 Nächte 4****Hotel International Amman 
   2 Nächte 5*****Hotel Intercontinental Aqaba
   1 Nacht 5*****Hotel Hyatt Zaman Petra 
   2 Nächte 5*****Holiday Inn Resort am 
   Toten Meer
•  6x Abendessen im Rahmen der Halbpen-

sion im Hotel
•  1x Abendessen im Rahmen des Koch-

kurses in Petra
•  Alle Führungen und anfallenden Eintritte 

laut Programm
•  Jeeptour im Wadi Rum inkl. Picknick
•  Alle Fahrten und Transfers in Jordanien 

im modernen Reisebus
•  Gruppenvisum bei Einreise
•  örtliche deutschsprachige Reiseleitung 
• Wissenschaftliche Reiseleitung und 
   Vorträge:  Prof. Dr. Dr. Matthias Augustin
•  Reisesicherungsschein gem. § 651k BGB

Reisepreis pro Person in Euro

Im Doppelzimmer                  1.989,-
Einzelzimmerzuschlag                  390,- 

Voraussichtliche Flugzeiten:
• 26.10. RJ 124 MUC 16:00 AMM 19:55                
• 02.11. RJ 125 AMM 09:50 MUC 15:25

Mindestteilnehmerzahl 15 Personen. 
Veranstalter im Sinne des Reiserechts: Dr. Augustin 

Studienreisen GmbH, 91301 Forchheim. Es gelten die 
AGBs des Veranstalters. Bei Buchung 20% Anzahlung, 

Restzahlung bis 3 Woche vor Reisebeginn. 

• Ein ganzer Tag in Petra 
  (UNESCO Welterbe)

• Antikes Jerash

• Jeep Tour auf den Spuren 
von Lawrence von Arabien 

durch das Wadi Rum

• Orientalischer Kochkurs

• Entspannung in 
fantastischen 5*****Hotels am 
Roten Meer und Toten Meer

• Wissenschaftliche Vorträge: 
Prof. Dr. Dr. Matthias Augustin

Wadi Rum Petra

Reise der Evangelischen 
Akademie Tutzing

Beratung und Buchung unter:
Dr. Augustin Studienreisen GmbH

Bayreuther Str. 9, 91301 Forchheim
Tel.: 09191 / 73 63 00
info@dr-augustin.de



Reiseanmeldung  
            

Hiermit melde ich mich und die nachstehenden Personen im eigenen Namen für die Reise nach 
Jordanien vom 26.10.2019  bis 02.11.2019 gemäß der Reiseausschreibung an. 
 

Reiseteilnehmer 1 
 

Name,Vorname (wie im Reisepass):___________________________________________________________ 
 

Anschrift: ________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Telefon / Fax: ____________________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _________________________________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum: ___________________________________________________________________________ 
 

Nationalität: ______________________________________________________________________________ 
 

 

Reiseteilnehmer 2 
 

Name,Vorname (wie im Reisepass):___________________________________________________________ 
 

Anschrift: ________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Telefon / Fax: ____________________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _________________________________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum: ___________________________________________________________________________ 
 

Nationalität: ______________________________________________________________________________ 
 

 

Ich/Wir buche/n   Einzelzimmer   Doppelzimmer 
 

Bei der gemeinsamen Buchung eines Doppelzimmers zieht die Stornierung einer Person automatisch die Stornierung der anderen  
nach sich, es sei denn, der andere Reiseteilnehmer leistet den für die Reise ausgewiesenen Einzelzimmerzuschlag
 

Ich / Wir bestelle(n) für die Reise eine Reiserücktrittskostenversicherung 
Bitte beachten Sie, dass der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung bis spätestens 30 Tage vor Reiseantritt erfolgen muss. Bei Buchungen 
innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn muss der Abschluss spätestens am 3. Kalendertag nach Reisebuchung erfolgen. 
 

 Ich habe das Informationsblatt meiner Rechte als Pauschalreisender gem. §651a ff. BGB erhalten 
 und zur Kenntnis genommen.      Ohne diese Kenntnisnahme ist eine Buchung nicht möglich. 
 

Weitere unverbindliche Kundenwünsche: (z.B. Nichtraucherzimmer, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diese Anmeldung erfolgt auf der Grundlage der umseitig veröffentlichten Allgemeinen Reisebedingungen. 
Dies gilt für alle aufgeführten Personen, für deren vertragliche Verpflichtungen ich selbst einstehe. 
 
 
 

Ort, Datum:        Unterschrift:  
 

 
Rücksendung der Anmeldung bitte an:  
 
Dr. Augustin Studienreisen GmbH 

Bayreuther Str. 9 
91301 Forchheim 
Fax: 09191 / 73 63 020 
info@dr-augustin.de



Allgemeine Reisebedingungen 
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
Mit der Anmeldung bietet der Kunde einem der Dr. Augustin 
Studienreisen-Reisebüros den Abschluss eines Reisevertrages 
verbindlich an. Die Anmeldung kann nur schriftlich vorgenommen 
werden. Sie erfolgt durch den Anmelder auch für einen in der 
Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für dessen Vertrags-
pflichten der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen 
einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung 
durch ausdrückliche und gesonderte Erklärungen übernommen 
hat. Der Vertrag kommt mit der schriftlichen Bestätigung durch ein 
Dr. Augustin Studienreisen-Reisebüro  zustande. Weicht der Inhalt 
der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein 
neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für die 
Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der 
Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Reisende 
innerhalb der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die Annahme 
erklärt. 
Für die Anmeldung und Speicherung der Daten gelangt die 
DSGVO zur Anwendung. 
 
2. Bezahlung und Aushändigung der Reiseunterlagen 
a) Mit Vertragsabschluß und Aushändigung der unter b) genann-
ten Unterlagen wird eine Anzahlung von 20 % des Gesamtreise-
preises fällig. Sofern Karten für kulturelle Veranstaltungen mit 
gebucht werden, wird deren Gesamtpreis sofort fällig.  
b) Mit der Anmeldung erhält der Kunde eine Reisebestätigung, 
Rechnung und den Reisesicherungsschein. 
c) Die Restzahlung wird spätestens 3 Wochen vor Reiseantritt 
fällig. 
d) Nach Begleichung der Restzahlung erhält der Kunde die 
Reiseunterlagen ca. 10 Tage vor Reisebeginn. 
 
3. Leistungen 
Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind die Leistungs-
beschreibungen des Reiseveranstalters, sowie die hierauf Bezug 
nehmenden Angaben in der schriftlichen Reisebestätigung, 
verbindlich.  
 
4. Leistungs- und Preisänderungen 
a) Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von 
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertrags-
schluss notwendig werden und die nicht vom Reiseveranstalter 
wider Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind nur gestattet, 
soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchti-
gen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, 
soweit die geänderten Leistungen mängelbehaftet sind. Treten 
Leistungsänderungen oder Abweichungen ein, die den Gesamtzu-
schnitt der gebuchten Reise erheblich verändern, so ist der Kunde 
unbeschadet der reisevertragsrechtlichen Bestimmungen berech-
tigt, sofern die Reise noch nicht angetreten ist, ohne Zahlung 
eines Entgelts vom Reisevertrag zurückzutreten, es sei denn, 
dass ihm die Durchführung der Reise in der veränderten Form 
zumutbar ist.  
b) Für im Rahmen der Reise vermittelte Eintrittskarten zu Veran-
staltungen erbringt der Reiseveranstalter Fremdleistungen. Er 
haftet daher nicht selbst für die Durchführung dieser Veranstaltun-
gen. 
c) Besetzungsänderungen bei Konzerten und Opern bleiben 
vorbehalten. Gleiches gilt für namentlich benannte Reiseleiter. Alle 
entsprechenden Angaben zur personellen Besetzung sind unver-
bindlich. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Besetzung z.B. 
aufgrund von Krankheit kurzfristig ändern kann. Ein Ersatz stellt 
keine wesentliche Vertragsänderung dar und berechtigt nicht zur 
kostenfreien Stornierung der Reise.   
d) Unsere Informationen befinden sich auf dem aktuellen Stand 
und sind sorgfältig geprüft, sie stellen jedoch keine zugesicherten 
Eigenschaften dar. 
e) Dr. Augustin Studienreisen kann eine nachträgliche Änderung 
des Reisepreises vornehmen, wenn er dem Reisenden die 
Reisepreisänderung bis spätestens 20 Tage vor Reisebeginn 
mitteilt und den Reisenden über die Preiserhöhung und deren 
Gründe informiert. Dr. Augustin Studienreisen darf den Reisepreis 
um bis zu 8 Prozent anheben, ohne dass der Reisende berechtigt 
ist, vom Reisevertrag zurückzutreten. Die Preiserhöhung muss auf 
eine Erhöhung der Beförderungskosten oder eine Erhöhung der 
Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafenge-
bühren, oder eine Änderung der für die Reise geltenden Wechsel-
kurse zurückzuführen sein. Die Preisänderung erfolgt in dem 
Umfang, in dem sich diese Änderungen pro Person und pro Kopf 
auf den Reisepreis auswirken. Dr. August Studienreisen verpflich-
tet sich, den Kunden von Änderungen des Reisepreises oder einer 
erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung unverzüg-
lich in Kenntnis zu setzen. 
 
5. Rücktritt durch den Kunden 
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurück-
treten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim 
Reiseveranstalter. Diese Rücktrittserklärung ist schriftlich vorzu-
nehmen. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, oder tritt er aus 
sonstigen Gründen, die vom Reiseveranstalter nicht zu vertreten 
sind, die Reise nicht an, so steht Dr. Augustin Studienreisen eine 
angemessene Entschädigung zu. Jeder Teilnehmer ist persönlich 
dafür verantwortlich, dass er im Besitz der notwendigen Reisedo-
kumente, Impfungen, Reisepapiere und insbesondere Visa ist, die 
ihn zur Einreise in alle Länder der gebuchten Reise berechtigen. 
Dr. Augustin Studienreisen haftet nicht für Schäden, die einem 
Reiseteilnehmer dadurch entstehen, dass ihm die Einreise in ein 
Reiseland wegen fehlender persönlicher Papiere oder sonstiger in 
seiner Person liegender Umstände verweigert wird, insbesondere 
besteht insoweit kein Anspruch auf Rückzahlung des entrichteten 
Reisepreises mit Ausnahme tatsächlich ersparter Aufwendungen. 
Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach dem Reisepreis 
unter Abzug des Wertes der vom Reiseveranstalter ersparten 
Aufwendungen sowie dessen, was er durch anderweitige Verwen-
dung der Reiseleistungen erwerben kann. Die Mindestentschädi-
gung wird unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten 
Aufwendungen des durch anderweitige Verwendung der Reise-
leistung gewöhnlich möglichen Erwerbs, durch die nachfolgend 
genannten Vom-Hundertsätze des Gesamtreisepreises pauscha-
liert vereinbart, sofern der Reisende nicht einen niedrigeren 
Schaden nachweist: 

 

a) Flugpauschalreisen, Bus- und Bahnreisen 
bis 30 Tage vor Reiseantritt       20 % des Gesamtreisepreises 
29-21 Tage vor Reiseantritt       40 % des Gesamtreisepreises 
20-15 Tage vor Reiseantritt       50 % des Gesamtreisepreises 
14-08 Tage vor Reiseantritt       70 % des Gesamtreisepreises 
07-04 Tage vor Reiseantritt       80 % des Gesamtreisepreises 
03-01 Tage vor Reiseantritt       85 % des Gesamtreisepreises 
bei Nichtantritt der Reise           95 % des Gesamtreisepreises 

b) Schiffspauschalreisen und Kombinationsreisen in Verbindung 
mit Kreuzfahrten 
bis 90 Tage vor Reiseantritt        20 % des Gesamtreisepreises 
89-60 Tage vor Reiseantritt       30 % des Gesamtreisepreises, 
59-25 Tage vor Reiseantritt       60 % des Gesamtreisepreises, 
24-08 Tage vor Reiseantritt       80 % des Gesamtreisepreises, 
07-01 Tage vor Reiseantritt sowie bei Nichtantritt 95 % des 
Gesamtreisepreises 
 
In Ausnahmefällen können bei besonderen Reisen die Stornopau-
schalen auch höher liegen. Dies wird dann auf dem Anmeldefor-
mular ausgewiesen. 
 
Gebuchte Karten für Opern-, Konzert- und sonstige kulturelle 
Veranstaltungen werden dem Kunden in voller Höhe berechnet.  
 
6. Ersatzperson 

Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt 
seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisever-
trag eintritt. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten 
widersprechen, wenn dieser besonderen Reiseerfordernissen 
nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder 
behördliche Anordnungen entgegenstehen. Der Reiseveranstalter 
hat Anspruch auf Ersatz der durch die Teilnahme des Dritten 
entstehenden Mehrkosten, für die der Dritte, sowie der ursprüngli-
che Reiseteilnehmer gesamtschuldnerisch haften. In jedem Fall 
wird ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von € 25,00 sofort fällig, 
sofern der Reisende nicht einen niedrigeren Schaden nachweist. 
 
7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen nach Antritt der 
Reise infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen Gründen 
nicht oder nicht vollständig in Anspruch, so hat er keinen Anspruch 
auf Erstattung; gleichwohl wird sich Dr. Augustin Studienreisen - 
jedoch ohne Anerkennung jeglicher Rechtspflicht - darum bemü-
hen, ersparte Aufwendungen rückzuvergüten. 
 
8. Rücktritt und Kündigung durch Reiseveranstalter 
a) Der Reiseveranstalter kann ohne Einhaltung einer Frist vor 
Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt 
der Reise den Reisevertrag kündigen, wenn der Reisende die 
Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des 
Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem 
Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des 
Vertrages geboten ist. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er 
den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert 
der ersparten Aufwendungen sowie derjenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der ihn 
von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 
b) Der Reiseveranstalter kann bis 3 Wochen vor Reiseantritt vom 
Reisevertrag zurücktreten, wenn wichtige Gründe eine ordnungs-
gemäße Durchführung der Reise nicht ermöglichen oder wenn die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Diese beträgt 15 
Personen, wenn nicht in der Reiseausschreibung anders angege-
ben. 
 
9. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher 
Umstände 

Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer 
höherer Gewalt (z.B. kriegerische Auseinandersetzungen, innere 
Unruhen oder Naturkatastrophen) erheblich erschwert, gefährdet 
oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als 
auch der Reisende den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag 
gekündigt, so kann der Reiseveranstalter für die bereits erbrachte 
oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleis-
tungen eine angemessene Entschädigung verlangen. Erfolgt die 
Kündigung nach Antritt der Reise, ist der Reiseveranstalter 
verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesonde-
re falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Reisenden 
zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind 
von den beiden Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen 
die Mehrkosten dem Reisenden zur Last. 
 
10. Gewährleistung 

a) Abhilfe - Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann 
der Reisende Abhilfe verlangen. Der Reiseveranstalter kann die 
Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern. Der Reiseveranstalter kann auch in der Weise Abhilfe 
schaffen, dass er eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt. 
b) Minderung des Reisepreises - Für die Dauer einer nicht 
vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine 
entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen 
(Minderung). Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, 
in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Reise in 
mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben 
würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende 
schuldhaft unterlässt, die Mängel anzuzeigen. 
11. Mitwirkungspflicht 

Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen 
eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der 
Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen 
unverzüglich schriftlich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu 
geben. Diese ist beauftragt, innerhalb einer angemessenen Frist 
für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Ist eine örtliche 
Reiseleitung nicht erreichbar, so müssen Beanstandungen 
unverzüglich schriftlich den Leistungsträgern und den Reiseveran-
staltern mitgeteilt werden, sofern dies für den Reisenden zumutbar 
ist. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen Mangel anzuzei-
gen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. 
 
12. Kündigung durch den Kunden 

Der Kunde hat das Recht, den Reisevertrag zu kündigen, wenn 
die Reise die vertraglich zugesicherten Eigenschaften nicht 
aufweist oder Fehler aufweist, die den Wert oder die Tauglichkeit 
zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten 
Nutzen aufheben oder ändern. Die Kündigung ist jedoch erst 

zulässig, wenn der Reisende Abhilfe verlangt hat und eine 
angemessene Frist verstrichen ist. 
 
13. Haftung 
a) Die Haftung des Reiseveranstalters ist für alle Schäden, mit 
Ausnahme von Körperschäden, auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt, 
a.a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder 
a.b) soweit der Reiseveranstalter für einen mit dem Reisenden 
entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist. 
b) Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden und die in der Reiseausschreibung ausdrücklich 
als Fremdleistungen gekennzeichnet sind. Für diese Angebote 
anderer Veranstalter, die als solche gekennzeichnet sind, gelten 
dann die Reisebedingungen dieses Veranstalters, die auf Wunsch 
ausgehändigt werden und die Schadenersatzansprüche sind 
direkt gegen den Verursacher zu richten. 
c) Ein Schadenersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist 
insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internatio-
naler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen 
Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringen-
den Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadenser-
satz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Vorausset-
zungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder 
unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 
d) Eine Haftung des Reiseveranstalters ist generell ausgeschlos-
sen, wenn der Reisende einen Schaden selbst verursacht hat, 
insbesondere wenn er sich nicht an geltende Sicherheitsvorschrif-
ten gehalten hat, wenn er Anweisungen der Reiseleitung nicht 
befolgt hat oder wenn er zum Zeitpunkt der Verursachung unter 
dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stand. 
 
14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften  
Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, Staatsangehörige eines 
Staates der Europäischen Union, in dem die Reise angeboten 
wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvor-
schriften vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderun-
gen vor Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer 
Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass keine Besonderheiten in Ihrer Person und 
eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staaten-
losigkeit) vorliegen.  
 
15. Ausschluss der Abtretung 

Das Recht des Kunden, ihm aus dem Reisevertrag zustehende 
Ansprüche an Dritte abzutreten, ist ausgeschlossen. Ebenso ist 
der Kunde nicht berechtigt, einen Dritten zu ermächtigen, seine 
Ansprüche im eigenen Namen geltend zu machen. 
 
16. Geltendmachung von Ansprüchen und Verjährung 

Vertragliche Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung 
der Reise hat der Reisende innerhalb von zwei Jahren nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem 
Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann 
der Reisende Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 
Ansprüche der Reisenden nach § 651 c bis § 651 f BGB verjähren 
in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die 
Reise dem Vertrag nach enden sollte. Hat der Reisende solche 
Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag 
gehemmt, an dem der Reiseveranstalter die Ansprüche schriftlich 
zurückweist. 
 
17. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

Die Unwirksamkeit einzelner  Bestimmungen des Reisevertrages 
hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zufolge. 
 
18. Gerichtsstandsvereinbarung 

Der Reisende kann Dr. Augustin Studienreisen nur an deren Sitz 
verklagen. Für Klagen von Dr. Augustin Studienreisen gegen den 
Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei 
denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, 
die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder 
gegen Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz 
von Dr. Augustin Studienreisen maßgebend. 
 
Veranstalter ist Dr. Augustin Studienreisen GmbH, 
Bayreuther Straße 9, 91301 Forchheim 

 



 

 

 

 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei Pauschalreisen nach § 651a ff BGB 
 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 

2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Die Dr. Augustin Studienreisen 

GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt die Dr. 

Augustin Studienreisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der 

Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302: 

-  Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrages. 

-  Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 

-  Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstal- 

   ter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

-  Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten - 

   auf eine andere Person übertragen. 

-  Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und  

   wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn  

   die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reisever- 

   anstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechen- 

   den Kosten sich verringern. 

-  Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller  

   Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn  

   der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisen- 

   den Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

-  Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsge- 

   bühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die  

   Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

-  Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rück- 

   trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.  

-  Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt wer- 

   den, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung  

   einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leis- 

   tungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pau- 

   schalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

-  Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht  

   ordnungsgemäß erbracht werden. 

-  Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

- Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder - in einigen Mitgliedstaaten - des Reisevermittlers werden Zahlungen zurücker- 

   stattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein  

   und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die Dr. Augustin  

   Studienreisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der tourVers Touristik-Versicherungs-Service GmbH, Borsteler Chaussee  

   51, 22453 Hamburg abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der  

   Insolvenz von der Dr. Augustin Studienreisen GmbH verweigert werden. Im Hinblick auf weitere Reiseversicherungen arbeitet die  

   Dr. Augustin Studienreisen GmbH mit der HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg zusam- 

   men. 
 

Allgemeine Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungslandes, einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von 

Visa, sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
 

• für die Einreise in EU-Staaten: 

   -Personalausweis oder Reisepass notwendig, der mindestens bis zum Datum der Rückreise gültig ist 

• für die Einreise in NICHT-EU-Staaten: 

   -Reisepass notwendig, der noch mindestens 6 Monate über das Reiseende hinaus gültig sein muss,  

    eventuelle Visa werden vor Ort bei Einreise erteilt 

 • für die Einreise in Länder, für die vorab ein Visum beantragt werden muss: 

    -Reisepass notwendig, der noch mindestens 6 Monate über das Reiseende hinaus gültig sein muss 

    -Visumbeantragung ca. 2 Monate vor Reisebeginn notwendig für unsere aktuellen Reisen nach  

     Usbekistan, Russland, Iran, USA (ESTA-Registrierung), Jordanien, Oman (e-visum), Kuba und Australien 

Gern sind wir Ihnen bei der Beantragung und Vermittlung der Visa behilflich. 
 

Dr. Augustin Studienreisen GmbH   Tel.: 0 91 91 / 73 63 00 

Bayreuther Str. 9, 91301 Forchheim  info@dr-augustin.de 


